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Appen Zellisches

M o n a t s b l a t t.

Nr. S. Mai. 184S.

Chronik des Mai's.

Die dicßjährige Versammlung des Ehegerichtes wurde

den 15. und 16. Mai in Heriöau gehalten. Es wurden
demselben 73 Rechtsfälle vorgelegt. Sechszehn früher ge-
schicdene Personen hatten die Erlaubniß zur Wiedcrvereheli-
chung nachzusuchen, und 57 Ehepare verlangten, geschieden

zu werden. Unter diesen 57 Paren wurde 35 gänzlich ent-

sprachen; 12 wurden halb geschieden und bei einem 13. Pare
wurde die früher ausgesprochene halbe Scheidung nochmals

bestätigt. Die übrigen 9 wurden mit ihrem Begehren zurück-

gewiesen, in welcher Zurückweisung die Erlaubniß liegt, län-

ger getrennt zu leben. Von den 35 Ehescheidungen waren
7 auf Ehebruch, 3 auf böswillige Verlassung, 1 auf cri-
minclle Bestrafung und 4 auf vicljährige Trennung begrün-
det. Bei den 21 übrigen mußten Liederlichkeit, unversöhnli-
cher Hader, Physische Gründe und Beschwerden, welche das

Gefühl für Anstand der Ocffentlichkeit entzieht, dem Richter
die Motive hergeben. Bei 21 gänzlichen Scheidungen war
die halbe Scheidung vorangegangen. Die Gesammtsumme der



los
Bußen stieg auf 178S fl., von denen den 18. Mai 747 fl.
56 kr. bezahlt waren. Die höchste Buße hatte auch dieses

Mal 15V fl. betragen.

Man hat das Ehcgcricht oft im Verdacht, daß es seine

Sprüche übereile, weil es in so kurzer Zeit soviele Rechts-

fälle beurtheilt; der Verdacht ist aber ungegründet. Von den

erwähnten 73 Rechtsfällen, mit denen es sich dieses Mal zu

beschäfftigen hatte, waren 27, die gar keine Discussion ver-

anlassen konnten. Die Wiedervcrehclichung (16) kaun näm-

lich nach der im SchcidungSfallc bestimmten Frist nicht vcr-

weigert werden, und ebenso wenig die Scheidung im Falle
deö Ehebruchs (7), böswilliger Verlassung (3), wie dieser

Grund durch die Ehcsatzungen beschränkt wird, und crimi-
neller Bestrafung (1). Daß die übrigen 46 Fälle nicht mehr

Zeit in Anspruch nahmen, erklärt sich aus dem Umstände,

daß die Parteien in der Regel an der Schranke gar nicht

sprechen, sondern sich lediglich auf die Acten berufen; daß

diese jedes Mal das motivirte Gutachten der Ehegaumer zu

bringen haben und dadurch die Discussion bedeutend abge-

kürzt wird, und daß endlich das Ehegericht nur aus 9 Mit-
gliedern besteht.

Wir bringen unsern Lesern auch dieses Mal wieder eine

Uebersicht, aus welchen Gemeinden die verschiedenen Schci-
dungsbegehren an das Ehegericht gebracht wurden.

Schcidungs- Halbe Ganze Zurück-
begehren. Scheidungen. Scheidungen, gewiesen.

Urnäsch 4

Herisau 14

Schwellbrunn 2

Hundweil 2

Stein 2

Schöncngrund 1

Waldstadt —

4
1

1

2
9
1

1

1

1

1

Teuffen 6 1

Ucbertrag 31 8 20 3



los
ScheidungS- Halbe Ganze Zurück-

begehren. Scheidungen. Scheidungen, gewiesen.

Ucbertrag 31 8 2« 3

Bühler 3 <— 3 —
Speicher. 4 1 1 2

Trogen 3 — 2 I

Rchetobel 4 1 3 —
Wald 2 1 1

Grub. 1 — 1 —
Heiden 3 — 1 2

Wolfhalden. 2 1 1 —
Lutzenberg 1 1 — —
Walzenhausen — — — —
Reute — —
Gais. 3 1 2 —

Zusammen 57 13 35 9

Wir erinnern uns kaum einer Versammlung des Ehege-

richtes, bei der so sehr über roheö Betragen der Parteien
nicht nur aus dem Rathgange, sondern auch alls den Straßen
geklagt wurde.

Eine erfreuliche Eigenthümlichkeit erhielt diese Versammlung
durch den Antrag des H. Landammann vr. Zellweger, daß
eine Commission niedergesetzt werde, die über die Ursachen

der in unserm Lande so häufigen Schcidungsbegehren und
über die Mittel der Abhülfe dem Ehegerichte berichten soll.
Der Antrag wurde einstimmig zum Beschlusse erhoben, und
die beiden ersten geistlichen Mitglieder nebst dem Actuar der

Behörde wurden mit dieser Arbeit beauftragt.

Jeden Appenzellcr, dem die Ehre des Landes am Herzen

liegt, hat eö gewiß schon oft betrübt, daß öffentliche Blät-
ter der Menge unserer Scheidungen wenigstens mit großem

Befremden, zuweilen auch mit herben Glossen gedachten.

Auffallend dürfen wir indessen eine solche Sprache durchaus
nicht finden, denn so hart die Bemerkung lautete, so wahr
ist sie doch, daß vielleicht nirgends in der Christenheit die



Ehescheidungen so häusig sind, wie in Außerrohden. Wir
haben diesen Vorwurf mit Zahlen zu begründen, und das

wollen wir, soweit unsere bisherigen Nachforschungen rei-

chcn, die wir übrigens fortzusetzen gedenken.

Man weiß, daß über die häufigen Ehescheidungen in Preußen

geklagt wird, und der bestimmte Beweis des Uebermaßes

liegt in dem Umstände, daß nicht selten getrennte Ehen sich

wieder vereinigen. Wir bringen nun zuerst die preußischen

Zahlen.
Im Gcrichtssprengel des Kammergerichtcs zu Berlin zählte

man von 1838 — 1840 jährlich 57 Scheidungen auf 100,000
Einwohner; hier ist wegen des Sittenverderbens in der Haupt-
stadt das stärkste Verhältniß. Im nämlichen Zeitraume zählte

der Sprengel des OberlandeSgerichtes Frankfurt jährlich 30,
derjenige von Magdeburg 35, derjenige von Königsberg 34,
derjenige von Stettin 36, derjenige von Neuvorpommern 16

Ehescheidungen ans 100,000 Einwohner. In der Rhcinprovinz
kamen deren auf 100,000 protestantische Einwohner jähr-
lich 4.

Im Zeiträume von 1836 — 1840 zählte das Königreich
Sachsen jährlich auf 100,000 Einwohner 18 Ehescheidungen

vor der ersten Instanz, die aber bei der zweiten abnahmen.

— Kurhessm hatte von 1835 — 1841 jährlich deren 4 auf
100,000 Einwohner. — In der Rhcinpfalz kam im Jahre
1842 bei einer dem größten Theile nach protestantischen Be-

völkerung 1 Ehescheidung auf 58,000 Einwohner').
Wir kommen nun auf schweizerische Zahlen. Von Zürich

wissen wir einstweilen nur, daß die Bezirksgerichte dieses

Cantons in den zehn Jahren von 1832 — 1841, bei einer

Bevölkerung von 23l,576 Seelen, sich jährlich im Durch-
schnitte mit 245 Fällen aus dem Gebiete der matrimoniellen

U Diese Angaben sind litterarischen Quellen entnommen; die folgen-
den, aus der Schweiz, beruhen alle auf officiellcn Mittheilungen,
diejenige von Ncuenburg ausgenommen, die wir aus öffentlichen

Blättern geschöpft haben.



Rechtspflege zu beschäffligen hatten; nähere Aufschlüsse über

die Zahl der Schcidungsbegehren und der wirklichen Schei-

düngen sind uns verheißen. — Der Canton Bern, dessen

protestantische Bevölkerung wir mäßig auf 350,000 Einwoh-
ncr berechnen wollen, zählte von 1840—1842 jedes Jahr unter
derselben durchschnittlich 50 Ehescheidungen; im Jahre 1842

hatte er deren, bei einer acht Mal größern Bevölkerung, 2

mehr (37), als Außerrohden im Jahre 1843 (35). — Ba-
selstadt, bei einer protestantischen Bevölkerung von 20,518
Einwohnern, hatte in den Jahren 1840 — 1842 zusammen
18 gänzliche Scheidungen; Neucnburg im Jahre 1842, bei

64,237 Einwohnern, 2. — St. Gallen, bei ungefähr 62,000
protestantischen Einwohnern, schied in den Jahren 1840 —1842
zusammen 62, im Jahre 1842, unter dem Einflüsse der neuen

Ehesatzungen, nur 13 Ehen. — Am meisten waren wir auf
die Ergebnisse von Glarus gespannt, das durch seine reine

Demokratie, seine Industrie u. s. w. soviel Aehnlichkeit mit
Außerrohden darbietet. Unter einer rcformirten Bevölkerung
von wenigstens 30,000 Personen zählte dieser Canton in den

drei Jahren 1840 — 1842 zusammen 17 Ehescheidungen;
1 weniger als Herisau in dem ebenfalls dreijährigen Zeit-
räume von 1841 — 1843.

Da? sind doch wol sprechende Zahlen.

Chronik des Aprils.
(Schluß.)

Schwellbrun» hat im Laufe dieses Monats die Eorrec-

tivn seiner Straße nach Hcriöau angefangen, welche den

steilen Landcnöberg umgehen und über Aedelswcil führen soll.

Schon vor einiger Zeit war daselbst eine Collecte für diesen

Zweck veranstaltet worden, bei welcher hundert Geber zusam-

men die Summe von 5700 fl. zusagten (Jgfr. Schefer 1000 fl.,
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